
 
5061 Elsbethen, Pfarrweg 6 -  0662/623428; FaxNr. 0662/627942 - e-mail: post@gde-elsbethen.at 

 
Wir sind für Sie erreichbar: 

Montag bis Donnerstag: 8-12 Uhr, 13- 15 Uhr 
Freitag: 8- 12 Uhr 
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Boulderanlage Elsbethen 

Hallenordnung (Stand vom 31.03.2021) 
 
Bouldern ist eine risikoträchtige Sportart. Bei unzureichender Beherrschung der Boulder-
technik, bei zweckfremder Nutzung oder bei Verwendung ungeeigneter Ausrüstung besteht 
Lebensgefahr. 
 
1. Die Hallenordnung ist von jedem/r Benutzer/in bzw. Begleiter/in verpflichtend zu be-

folgen. 
 

2. Der Zutritt ist pro Person nur mit gültiger Berechtigungskarte erlaubt. 
Die Ermöglichung / Beihilfe eines Zutrittes an Dritte (z.B. durch Aufkeilen der Ein-
gangstüre, Verleih der Berechtigungskarte, bewusster Einlass von Fremdpersonen) ist 
strengstens verboten. 

 
3. Die Benützung der Boulderanlage erfolgt auf eigene Gefahr. 

 
4. Jugendliche unter 18 Jahren dürfen nur mit schriftlicher Einverständnis des/r Erzie-

hungsberechtigten selbstständig bouldern, Kinder unter 14 Jahren nur unter Aufsicht 
des/r Erziehungsberechtigten bzw. einer bevollmächtigten Begleitperson.  

 
5. Begleitpersonen ist die aktive Verwendung der Boulderanlage untersagt. (Benützung 

nur in Funktion der Aufsicht und Hilfestellung von unmündigen Minderjährigen) 
 

6. Beim Bouldern müssen saubere Kletterschuhe bzw. hellsohlige Hallenschuhe getragen 
werden. Die Verwendung von Straßenschuhen, sowie Barfußklettern ist aus hygieni-
schen Gründen nicht erlaubt. Straßenschuhe sind in der Garderobe zu hinterlassen.  

 
7. In der gesamten Boulderanlage gilt absolutes Alkohol-, Suchtmittel- und Rauchverbot. 
 
8. Der Verzehr von Speisen ist in der gesamten Boulderanlage nicht gestattet.  

 
9. Die Kletteranlage ist ausschließlich für das Bouldern ohne Seilsicherung mit Fall-

schutzmatten geeignet. Jede andere Nutzung (wie z.B. Spannseil- oder Klettersteigvor-
richtung) ist nicht zulässig und verboten. 

 
10. Es gelten die allgemein bekannten Regeln des Kletter- und Bouldersports: 
 

o Der Aufenthalt im „Sturzraum“ birgt hohes Verletzungsrisiko und ist zu meiden. Der 
gesamte Weichboden-Bereich der Anlage gilt als Sturzbereich, in denen jede/r Benut-
zer/in besondere Vorsicht auf andere zu leisten hat. 

o Beim Bouldern ist auf ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Benutzern zu 
achten, um Unfällen vorzubeugen. (mind. 2,0m zur Seite und 2 m nach Hinten) 
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o Anfänger/innen sollten den Absprung üben und die Absprunghöhe langsam stei-
gern. 

o Unkontrollierte Stürze sind nach bestem Können zu vermeiden. 
o Es besteht Gefahr für Aufschürfungen durch Oberflächenbeschaffenheit von Wand 

und Griffen 
o Der gesamte „Sturzraum“ (Weichboden-Bereich) ist von sämtlichen Gegenständen 

freizuhalten (Glasflaschen etc.) 
o „Übereinander Klettern“ ist strengstens verboten. 
o Das Überklettern von Wänden ist strengstens untersagt. 
o Zur Vorbeugung von Verletzungen werden Aufwärmübungen empfohlen. 

 
11. Das selbstständige Versetzen/Anbringen von Griffen ist ausnahmslos untersagt. Lo-

ckere Griffe und andere Mängel sind der Gemeinde Elsbethen umgehend zu melden. 
(Meldung an post@gde-elsbethen.at oder 0662 623428) 
 

12. Die Boulderanlage darf nur in guter körperlicher und psychischer Verfassung, sowie 
frei von bewusstseinsstörendem Alkohol- und Drogeneinfluss benutzt werden. 

 
13. Schmuckstücke (wie Ringe, Armbänder, Halsketten etc.) sind aus Sicherheitsgründen 

abzulegen und können in einem dafür vorgesehenen Schließfach im Garderobenbereich 
verstaut werden. Bei Langhaarfrisuren ist das Zusammenbinden der Haare Vorschrift. 

 
14. Die Heizungs- und Lichtinstallationen an der Decke dürfen nicht berührt und keines-

falls mit Gewicht belastet werden. 
 
15. Die gesamte Boulderanlage (inkl. Nebenanlagen) ist sorgfältig und gewissenhaft zu be-

handeln und sauber zu hinterlassen. Beschädigungen müssen umgehend an die Ge-
meinde Elsbethen gemeldet werden. (Meldung an post@gde-elsbethen.at oder 0662 
623428) 

 
16. Die Mitnahme von Tieren in die Boulderanlage ist nicht gestattet. 
 
17. Vandalismus, Diebstahl und andere strafbare Delikte werden ausnahmslos zur An-

zeige gebracht. Weiters droht ein Einzug der Berechtigungskarte und kann ein personen-
bezogenes Zutritts- bzw. Hausverbot ausgesprochen werden.  

 
18. Die Öffnungszeiten sind einzuhalten. Diese lauten: 
 
Montag          10:30 - 22:00 (vormittags geschlossen) 
Dienstag      07:00 - 22:00   
Mittwoch  10:30 - 22:00 (vormittags geschlossen)   
Donnerstag      07:00 - 22:00   
Freitag               10:30 - 22:00 (vormittags geschlossen) 
Samstag 07:00 - 22:00 
Sonntag  07:00 - 22:00 
Feiertage  07:00 – 22:00 
 
 


